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Eine 1.-August-Feier auch wieder in Luzern 

 

Im Postulat wird der Stadtrat gebeten, die Machbarkeit einer regelmässigen 1.-August-Feier 

im Zentrum der Stadt Luzern zu prüfen. 

 

Der Stadtrat nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Die letzte offizielle städtische 1.-August-Feier fand im Jahre 1976 statt. 1991 wurde zudem 

nochmals eine Feier durchgeführt. Anschliessend gab es 1.-August-Feiern bis 2006 noch in 

einzelnen Quartieren, so namentlich organisiert durch die Quartiervereine Bernstrasse und 

Maihof. In der ehemaligen Gemeinde Littau fand eine offizielle Feier beim Schwimmbad 

Zimmeregg statt, organisiert von einem „OK 1. August“. Dem OK gehörten an: Abendzirkel 

Littau, Abendgesellschaft Reussbühl, Schwimmbadgenossenschaft Littau, Gemeinderat Littau. 

Es wurde zusätzlich durch Organe der Gemeinde sowie weitere Institutionen unterstützt. Die 

Beteiligung an den Feiern war in den letzten Jahren – wie die Postulantin richtig feststellt – 

eher sinkend. Eine Umfrage bei allen Quartiervereinen zu Beginn dieses Jahres hat gezeigt, 

dass kein Interesse an der Durchführung einer offiziellen 1.-August-Feier besteht. Einzig das 

genannte „OK 1. August“ wäre bereit, eine Feier im Schwimmbad Zimmeregg durchzuführen. 

 

Viele Bauernbetriebe bieten am Nationalfeiertag Gelegenheit für einen Brunch auf dem Bau-

ernhof. Diese Angebote sind stark nachgefragt. Sie scheinen, anders als 1. August-Feierlich-

keiten mit Festansprachen, einem Bedürfnis der Bevölkerung zu entsprechen. 

 

Angesichts dieser Situation sieht der Stadtrat kein namhaftes Bedürfnis für eine zentrale, of-

fizielle 1.-August-Feier mitten in der Sommerferienzeit in der Stadt Luzern. Die Organisation 

einer offiziellen Feier würde, auch wenn sich private Kreise daran beteiligten, finanzielle und 

personelle Ressourcen der Stadt benötigen. Angesichts des laufenden Sparpakets wäre dies 

nicht zu vertreten, zumal die durch das Sparpaket ausgelöste Überprüfung des Leistungsan-

gebots namentlich auch die Stammaufgaben der Stadt betrifft. Dezentrale 1.-August-Feiern, 

die durch die Quartiervereine oder andere interessierte Organisationen getragen würden, 
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sind selbstverständlich immer möglich und, wenn ein entsprechendes Interesse vorhanden ist, 

auch zu begrüssen. 

 

Der Stadtrat lehnt das Postulat ab. 
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